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ÜBERLEGUNGEN  ZUR  JAHRESPLANUNG 

– BILDNERISCHE  ERZIEHUNG –

TECHNISCHES  WERKEN – TEXTILES  WERKEN – 

BILDNERISCHES  GESTALTEN  UND  WERKERZIEHUNG

1. LEHRPLAN – ERSTER TEIL  ( Studium )
1.1. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL

1.1.1   Funktion und Gliederung des Lehrplans

1.1.2   Gesetzlicher Auftrag

1.1.3   Leitvorstellung

1.1.4   Aufgabenbereich der Schule

1.2. AUFGABENBEREICHE DER SCHULE

1.2.1.  Wissensvermittlung

1.2.2.  Kompetenzen

1.2.3.  Religiös-ethische-philosophische Bildungsdimension

1.3. BILDUNGSBEREICHE

1.3.1. Sprache und Kommunikation

1.3.2. Mensch und Gesellschaft

1.3.3. Natur und Technik

1.3.4. Kreativität und Gestaltung

1.3.5. Gesundheit und Bewegung

2. LEHRPLAN – ZWEITER TEIL  ( Studium )

2.1. ALLGEMEINE DIDAKTISCHE GRUNDSÄTZE


2.1.1.
Anknüpfen an die Vorkenntnisse und Vorerfahrungen



          der Schülerinnen und Schüler

2.1.2. Interkulturelles Lernen

2.1.3. Integration

2.1.4. Förderung durch Differenzierung und Individualisierung

2.1.5. Förderunterricht

2.1.6. Stärken von Selbsttätigkeit und Eigenverantwortung

2.1.7. Herstellen von Bezügen zur Lebenswelt

2.1.8. Bewusste Koedukation

2.1.9. Sicherung des Unterrichtsertrages und Rückmeldungen,

          Leistungsbeurteilung

3. LEHRPLAN – DRITTER TEIL  ( Studium )

3.1. SCHUL- UND UNTERRICHTSPLANUNG

3.1.1. Unterrichtsplanung der Lehrerinnen und Lehrer

3.1.2. Kern- und Erweiterungsbereich

3.1.3. Schulautonome Lehrplanbestimmungen

3.1.4. Leistungsfeststellung

3.1.5. Fächerverbindender und fächerübergreifender Unterricht

3.1.6. Gestaltung der Nahtstellen

3.1.7. Öffnung der Schule

3.1.8. Betreuungsplan für ganztägige Schulformen

4. LEHRPLAN – VIERTER TEIL – STUNDENTAFELN

5. FACHLEHRPLAN – BILDNERISCHE ERZIEHUNG  ( Studium )

5.1. BILDUNGS- UND LEHRAUFGABE

5.1.1. Beitrag zur Aufgabe der Schule

5.1.2. Beiträge zu den Bildungsbereichen

5.1.2.1. Sprache und Kommunikation

5.1.2.2. Mensch und Gesellschaft

5.1.2.3. Natur und Technik

5.1.2.4. Kreativität und Gestaltung

5.1.2.5. Gesundheit und Bewegung

5.2. DIDAKTISCHE GRUNDSÄTZE

5.3. SACHGEBIETE


5.3.1. Bildende Kunst

5.3.2. Visuelle Medien

5.3.3. Umweltgestaltung und Alltagsästhetik

5.4. LEHRSTOFF

5.4.1. KERNBEREICH

5.4.1.1. 1. und 2. Klasse

5.4.1.2. 1. Klasse

5.4.1.3. 2. Klasse

5.4.1.4. 3. und 4. Klasse

5.4.1.5. 3. Klasse

5.4.1.6. 4. Klasse

5.4.2. ERWEITERUNGSBEREICH
6. STUDIUM   DER   EINSCHLÄGIGEN   FACHLITERATUR


Lehrbücher, Didaktische Konzepte, Kataloge, Dias,


Videobänder, Ideensammlungen ( Kollegen), Homepages,etc.

7. ZEITLICHE   ÜBERLEGUNGEN


7.1.

An welchen Tagen habe ich Unterricht in der Klasse? Fallen an



diesem Tag gehäuft Feiertage an?




 

7.2.          Wieviele Einheiten ( Doppelstunde ) verliere ich durch Schulveranstaltungen etc.?

7.3.          Die Jahresplanung soll auf 25 bis 28 Doppelstunden ( Kern- und    Erweiterungsbereich ) ausgelegt werden.

8. PLANUNG 

Die Vorgaben im Abschnitt ”Kernbereich” des Lehrplanes sind verbindlich. 

Ebenso sind jedenfalls das Allgemeine Bildungsziel und die Bildungs- und Lehraufgabe der einzelnen Unterrichtsgegenstände umzusetzen. 

Dabei ist zu berücksichtigen, wie viel Zeit für den Kernbereich zur Verfügung steht ( 16 bis 18 Doppelstunden ). 

Die Festlegung insbesondere der konkreten Inhalte und Beispiele erfolgt durch die jeweiligen Lehrerinnen und Lehrer. Diese haben außerdem festzulegen, welche Teilziele im Erweiterungsbereich behandelt werden und wie die beiden Bereiche zusammenwirken. 

Die standortbezogene Gestaltung der Erweiterungsbereiche bietet im Sinne der anzustrebenden gemeinsamen Bildungswirkung aller Unterrichtsgegenstände die Möglichkeit, sowohl mit jenen Lehrerinnen und Lehrern, die denselben Unterrichtsgegenstand unterrichten, als auch mit den Lehrerinnen und Lehrern der anderen Unterrichtsgegenstände in den jeweiligen Klassen Planungen und Abstimmungen durchzuführen. Auf diese Weise kann ein koordiniertes pädagogisches Vorgehen erwirkt werden.

Die Planung soll enthalten:

8.1.
Die Unterrichtsplanung umfasst die zeitliche Gewichtung der Ziele

und Inhalte. ( 2/3 Kernbereich, 1/3 Erweiterungsbereich)

8.2.      Die Unterrichtsplanung bezieht sich auch auf die Methoden, die zur
          Bearbeitung der Inhalte und zur Erreichung der Ziele angewendet 
          werden

8.3.   sowie auf die Lehrmittel und Medien, die eingesetzt werden.

8.4.   Die Planung erfolgt in mehreren Schritten

8.4.1. als Jahresplanung
8.4.2. sowie als ergänzende mittel-
8.4.3. und kurzfristige Planung während des Schuljahres.

Kern- und Erweiterungsbereich (gilt nur für die 5. bis 8. Schulstufe) 

Der Lehrplan unterscheidet in den Pflichtgegenständen und verbindlichen Übungen zwischen einem Kern- und einem Erweiterungsbereich. 

Für den Kernbereich sind zwei Drittel der in der Stundentafel angegebenen Wochenstundenanzahlen vorzusehen.

Neben dieser zeitlichen Begrenzung ist der Kernbereich auch inhaltlich definiert. 

Das Allgemeine Bildungsziel und die Allgemeinen Didaktischen Grundsätze sowie die Bildungs- und Lehraufgaben und die didaktischen Grundsätze der einzelnen Pflichtgegenstände und verbindlichen Übungen gelten für Kern- und Erweiterungsbereich. 

Der Abschnitt "Lehrstoff" legt zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit und Durchlässigkeit den verbindlichen Kernbereich fest. 

Die Umsetzung der knapp und abstrakt formulierten Kernanliegen ist verbindliche Aufgabe der jeweiligen Lehrerinnen und Lehrer. 

Die zeitliche Gewichtung sowie die konkrete Umsetzung obliegt den jeweiligen Lehrerinnen und Lehrern. 

Der Erweiterungsbereich ist standortbezogen durch die jeweilige Lehrerin bzw. den jeweiligen Lehrer allein oder fachübergreifend im Team zu planen, allenfalls nach Maßgabe schulautonomer Lehrplanbestimmungen. 

Bei der Gestaltung des Erweiterungsbereiches sind insbesondere folgende Gesichtspunkte zu berücksichtigen: 

regionale und lokale Gegebenheiten; 

Bedürfnisse, Interessen und Begabungen der Schülerinnen und Schüler; 

Lernfortschritte der Klasse (Bedarf an Vertiefung, Übung usw.); 

individuelle Schwerpunkte der Lehrerinnen und Lehrer; 

materielle und personelle Ressourcen; 

autonome Lehrplanbestimmungen.

Kern- und Erweiterungsbereich sind sowohl inhaltlich als auch organisatorisch miteinander vernetzt. 

Lernformen, Unterrichtsphasen, Schulveranstaltungen usw. sind nicht von vornherein dem einen oder dem anderen Bereich zugeordnet. 

Die Zuordnung hat sich vielmehr an den Lernzielen zu orientieren. 

Sowohl Leistungsfeststellung als auch Leistungsbeurteilung beziehen sich auf beide Bereiche.

8.5. Die praktische Arbeit muss die Erreichung der Lernziele erkennen lassen. 

Die praktische Arbeit kann aus aktuellen Anlässen wie Wettbewerbe, Schulball, Projekte etc. geändert werden, die vorgesehenen Lernziele müssen aber dennoch erreicht werden.

Beurteilung der praktischen Arbeit – siehe Leistungsfeststellung.
8.6. Inhaltliche und methodische Fragen

8.6.1. Welche Querverbindungen zwischen den Stoffgebieten , innerhalb   



           des Faches, sind für mich im Laufe des Jahres wichtig und 



           möglich ?



8.6.2.  Kann ich zum Beispiel in der Werkerziehung an einer praktischen



           Arbeit Ziele aus der Produktgestaltung und Ziele aus der

                      Maschinentechnik erreichen ?



 8.6.3. Welche Stoffgebiete sind für mein Fach in den folgenden Jahren

           von Bedeutung ?



 8.6.4. Welche Stoffgebiete sind in diesem Jahr für andere Fächer von 

           Bedeutung ?

8.6.5. Mit welchen Fächern und mit welchen Kollegen könnte ich einen fächerübergreifenden Unterricht planen ?

8.6.6. Mache ich Projektunterricht, versuche ich einen ganzheitlichkreativen Unterricht ?

8.6.7. Didaktische Grundsätze

Themen und Aufgabenstellungen müssen auf jeder Schulstufe die drei Bereiche 

bildende Kunst – 

visuelle Medien – 

Umweltgestaltung und Alltagsästhetik 

behandeln. 

Im Abschnitt Sachgebiete gibt der Lehrplan stichwortartig Hinweise auf eine mögliche Aufgliederung. 

Auswahl und Schwerpunktsetzung liegen in der Verantwortung der Lehrenden, müssen sich für den Kernbereich aber an den im Abschnitt Lehrstoff genannten Zielen orientieren. 

Durch entsprechende Themenwahl und Akzentuierung können auch mehrere der drei Bereiche gleichzeitig angesprochen werden (zB: Architektur als Kunstwerk, Propagandamedium und gestalteter Lebensraum ).
Die vertiefende und mehrdimensionale Auseinandersetzung mit ausgewählten Themen- und Problemstellungen sowie Vernetzungs- und Transferleistungen sind wichtiger als die Behandlung einer möglichst großen Anzahl von Aufgaben. 

Motivation der Schülerinnen und Schüler und deren Freude an eigenständiger bildnerischer Tätigkeit sollen zentrale Aspekte der Aufgabenstellungen sein.

Die Unterrichtssequenzen sollen praktische Gestaltungsaufgaben gleichwertig mit der Reflexion und mit einer altersgemäßen Vermittlung von Sachinformationen verbinden und die Auseinandersetzung der Schülerinnen und Schüler mit ihren eigenen Arbeiten einschließen. 

Um die Qualität von Gestaltungslösungen einsichtiger zu machen, soll die Anwendung von Techniken und der Einsatz bildnerischer Mittel nicht Selbstzweck sein, sondern mit thematischen und inhaltlichen Anliegen ursächlich verbunden werden.

Die einzelnen Unterrichtssequenzen und Projekte sollen insofern aufeinander bezogen sein, als sie aufbauende Lernschritte und Schwierigkeitsgrade in thematischer, gestalterischer und technischer Hinsicht berücksichtigen müssen.

Im Sinne der Anschaulichkeit muss grundsätzlich auf optimale Qualität der verwendeten Bildmedien geachtet werden. 

Die Begegnung mit dem Original ist auf jeden Fall anzustreben. 

Manche Einsichten können zudem nur im unmittelbaren Vergleich (zB: Doppelprojektion ) gewonnen werden.

Der Anspruch, Lernchancen aus der Vernetzung von praktischer Arbeit und Reflexion zu entwickeln, stellt besondere Anforderungen an den Organisationsrahmen der Lernprozesse. 

Die wöchentliche Doppelstunde als minimale Zeiteinheit des Unterrichtsgeschehens zählt ebenso zu den Voraussetzungen wie die Einbeziehung außerschulischer Lernorte 

(Galerien, Museen, Ateliers, Begehung von Architektur usw.), 

die eine Begegnung mit Originalwerken möglich machen. 

Der Unterrichtsertrag ist in geeigneter Form zu sichern 

( Mitschrift, Dokumentationsmappe, Bildersammlung, u.ä.).

8.7. Korrektur der Planung

Sollte sich im Laufe des Jahres zeigen, dass der Plan nicht einzuhalten ist oder aus didaktischen Gründen abzuändern ist, wäre folgendes zu überlegen:

8.7.1. Lehrstoff aus dem Kernbereich wird im Erweiterungsbereich

          wiederholt und gefestigt.

8.7.2. Eine praktische Arbeit ist zu schwierig und das Lernziel wird nicht erreicht – sofortiger Abbruch – Wiederholung der Grundkenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten.

8.7.3. Kann ich Inhalte, die mir nicht so wichtig erscheinen kürzer behandeln ?

8.7.4. Habe ich gegen Ende des Jahres einen Zeitpolster und kann ich wichtige Inhalte nach hinten verschieben ?

9. BEITRÄGE  ZU  DEN  BILDUNGSBEREICHEN:

9.1. Sprache und Kommunikation:

Verbinden sprachlicher und bildhafter Kommunikationsmittel;

Mediengerechte Gestaltung von Mitteilungen;

Verbalisieren ästhetischer Erfahrungen.

9.2. Mensch und Gesellschaft:


Wechselbeziehung zwischen Kunst und gesellschaftlichen Entwicklungen, Kunst und Religion;

Zusammenhang von Kunst und kultureller Identität;

Einsichten in fremde Kulturen;

Verantwortungsbewusstsein und Handlungskompetenz für die Mitgestaltung der Umwelt.

9.3. Natur und Technik:

visuelle Aspekte von Naturphänomenen, Maß, Zahl und Struktur als Gestaltungsaspekt;
Entwicklung des Abstraktions- und Raumvorstellungsvermögens;

Werkstoffe und Techniken sowie deren sachgerechter und verantwortungsbewusster Einsatz;

Aspekte wechselseitiger Beziehung in der Entwicklung von Naturwissenschaft und bildender Kunst.

9.4. Kreativität und Gestaltung:


Erweiterung und Differenzierung der sinnlichen Wahrnehmungs- und Erkenntnisfähigkeit, sowie des Darstellungsvermögens, Lust an gestalterischer Tätigkeit;

Entwicklung der ästhetischen und emotionalen Bildung;

Entwicklung technischer und handwerklicher Fähigkeiten;

Entwicklung kreativer Haltungen und Methoden, sowie eines altersgemäßen ästhetischen Sachwissens;

Begabungsförderung im Hinblick auf Berufe mit künstlerischem bzw. gestalterischem Anforderungsprofil.


9.5.  Gesundheit und Bewegung:


Förderung von motorischen und sensorischen Fähigkeiten;

der menschliche Körper als Ausdrucksmittel und künstlerisches Medium.


10.  LEHRSTOFF

10.1.  SACHGEBIETE


10.1.1. Bildende Kunst:

Malerei, Grafik, Schrift, Plastik/Objekt, Architektur, Foto, Film, Video, Computer, zeitgenössische künstlerische Medien und Ausdrucksformen (zB: Aktionskunst, Happening, Performance, Montage, Environment, Konzeptkunst ...);

Bildfunktionen und Bildsujets, Bildauffassungen;

Bildordnung: Bildelemente und Struktur;

Farbe: Licht, Farbwahrnehmung, Funktion und Wirkung der Farbe, Maltechniken, Farbtheorien;

Kunst und Gesellschaft, Kunst und Politik, Kunst und Geschichte;
Kunstvermittlung: Museum, Galerie, Kunstmarkt, Medien.


10.1.2. Visuelle Medien:


Zeichnung als Informationsträger (zB: Skizze, Plan ...);

Schrift, Typografie, Lay-out, ,Graphic Design;

Schrift und Bild: Plakat, Zeitung, Illustrierte, Comics, visuelle Aspekte der Werbung;

Sprache und Bild: Vortrag, Präsentation; Präsentationsmedien: Wandtafel, Kunstmappen, Overheadprojektor, Diaprojektor, Kopiergerät;

Fotografie, Film, Video, Computer (Multimedia, CAD, Grafik, Animation und Simulation);

gesellschaftliche Bedeutung der Bildmedien;

Kunstwerke als Massenmedien.


10.1.3. Umweltgestaltung und Alltagsästhetik:


visuelle Aspekte der Architektur und des Design;

Stadtbilder, Stadtstrukturen, Idealstädte, Stadtutopien, Denkmalschutz, Kulturtourismus, Identität eines Ortes;

Raumgestaltung, Raumwirkung;

ästhetisch geprägte Situationen und Prozesse: kulturelle, religiöse, politische und sportliche Veranstaltungen, Feste und Feiern, Zeremonien und Rituale, Spiele und Aktionen;

Selbstdarstellung: Körpersprache, Mode, Make up.


10.2.  KERNBEREICH:
1.und 2. Klasse:

Themen und Aufgabenstellungen zielen auf die Aneignung grundlegender Erfahrungen, Fertigkeiten und Kenntnisse. Durch das eigenständige Lösen von Gestaltungsaufgaben sollen die Schülerinnen und Schüler visuelle Darstellungsformen für Sachverhalte, Ideen und Konzepte finden und ihren Gedanken, Gefühlen, Fantasien und Utopien mit bildnerischen Mitteln Ausdruck verleihen lernen. Durch die Reflexion der eigenen Gestaltungsleistungen und durch die Auseinandersetzung mit Werken der bildenden Kunst, mit visuellen Medien, mit Themen der Umweltgestaltung und Alltagsästhetik sollen erste Einblicke in Struktur und Funktion visueller Gestaltung gewonnen werden. Die Schülerinnen und Schüler sollen erfahren, dass visuelle Wahrnehmung in vielen Fällen durch haptische, akustische und andere Sinneseindrücke unterstützt und wesentlich mitbestimmt wird.

1. Klasse:

im spielerischen Umgang mit den bildnerischen Mitteln unterschiedliche Gestaltungsweisen und Techniken kennen und zur Visualisierung altersgemäßer Themenstellungen anwenden lernen;

visuelle Wahrnehmungen sprachlich mitteilen können;

erste Erfahrungen im Umgang mit neuen Bildmedien erwerben;

Werke der bildenden Kunst kennen lernen - nach Möglichkeit im Zusammenhang mit der eigenen bildnerischen Tätigkeit;

Situationen der Umweltgestaltung im persönlichen Umfeld wahrnehmen, eigene Ansprüche formulieren und visuell darstellen lernen.

2. Klasse:

bildnerische Techniken und Gestaltungsweisen einer gestellten Aufgabe sinnvoll zuordnen können, experimentelle Verfahren als Impuls nutzen lernen;

die Wahrnehmung von Bildern und Zeichen der alltäglichen Lebenswelt bewusst machen und erörtern können;

die neuen Bildmedien im Rahmen von Gestaltungsaufgaben als Werkzeug kennen lernen;

über Teilaspekte erste Einblicke in die komplexe Struktur von Kunstwerken erhalten und Erkenntnisse für eigene Gestaltungsleistungen nutzen lernen;

Umweltgestaltung als Gemeinschaftsaufgabe erkennen und in der Bearbeitung altersgemäßer Gestaltungsaufgaben eigene Konzepte mit den Entwürfen anderer abstimmen und optimieren lernen.

3. und 4. Klasse:

Themen und Aufgabenstellungen zielen auf Vertiefung, Erweiterung und zunehmend selbstständige Anwendung der erworbenen Erfahrungen, Fertigkeiten und Kenntnisse. In der engen Verbindung eigener Gestaltungserfahrungen mit der Reflexion und dem Erwerb spezifischen Sachwissens sollen die Schülerinnen und Schüler unkonventionelle Lösungswege kennen lernen, die Vielgestaltigkeit ästhetischer Ausdrucksmöglichkeiten erfahren, Vielfalt als Qualität erkennen und mit der Mehrdeutigkeit visueller  Aussagen umgehen lernen. Dabei können Erfahrungen im Verbinden sprachlicher  mit visuellen und anderen nonverbalen Kommunikationsweisen erworben werden. Die Schülerinnen und Schüler  sollen Informationsquellen und Einrichtungen der Kunstvermittlung kennen und selbstständig nutzen lernen. 

3. Klasse:

erweitertes Wissen über Form-Wirkungszusammenhänge erwerben und selbst anwenden lernen;

visuelle Phänomene strukturiert beschreiben und analysieren können;

die kreativen Möglichkeiten der neuen Bildmedien erfahren und nutzen lernen;

die Auseinandersetzung mit Kunstwerken durch Vernetzung unterschiedlicher Betrachtungsaspekte und durch Einbeziehung gesicherter Sachinformation intensivieren und Kriterien für die Werkanalyse entwickeln;

ästhetisch bestimmte Aspekte des Alltagslebens erkennen und im persönlichen Bereich gestalten lernen.

4. Klasse:

Aufgabenstellungen zunehmend durch die eigenständige Wahl der Technik und der Gestaltungsmittel themengerecht bewältigen können;

Grundgesetze visueller Kommunikation mit den damit verbundenen Möglichkeiten der Manipulation kennen und kritisch beurteilen lernen;

die neuen Bildmedien in komplexe Gestaltungsaufgaben integrieren können;

Wissen über kunsthistorische Zusammenhänge und  ihre gesellschaftlichen Ursachen erwerben;

Projekte der Umweltgestaltung durch Nutzung der ästhetischen Zugänge analysieren lernen und in eigenen Gestaltungsversuchen Alternativen entwickeln.

LEISTUNGSBEURTEILUNG

Mit der Verordnung des BMUK vom 11. 8.1992 ( BGBL.Nr. 371 und 492 / 1992 ) wurde die bestehende Leistungsbeurteilungsverordnung vom 24. 6. 1974 geändert.

Der Begriff der 

BEOBACHTUNG  DER  MITARBEIT 

ist in 

FESTSTELLUNG  DER  MITARBEIT 

umgewandelt worden.

Neu ist im wesentlichen für alle Fächer, daß die 

PRÜFUNG  BEI  DROHENDEM  NICHTGENÜGEND  ENTFÄLLT,

aufrecht bleibt jedoch das Recht des Schülers eine

PRÜFUNG  ZU  VERLANGEN.

DER  LEISTUNGSFESTSTELLUNG  ZUM  ZWECKE  DER  LEISTUNGSBEURTEILUNG

dienen die

1. FESTSTELLUNG  DER  MITARBEIT  der Schüler im Unterricht
2. MÜNDLICHE  LEISTUNGSFESTSTELLUNGEN

3. SCHRIFTLICHE  LEISTUNGSFESTSTELLUNGEN

4. PRAKTISCHE  LEISTUNGSFESTSTELLUNGEN

1. 
FESTSTELLUNG DER MITARBEIT 

1.1.
betrifft den Gesamtbereich der Unterrichtsarbeit,

1.2.
Leistungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Arbeiten 


und sonstiger Tätigkeiten praktischer Art
( Wichtig ist, daß gegenüber früherer Gepflogenheiten einzelne Leistungen im Rahmen der Mitarbeit nicht gesondert zu benoten sind,  zum Beispiel " Zeichnungen " und andere Ergebnisse praktischer Aufgabenstellungen. Es wird aber das Erreichen oder Nichterreichen des Zieles beurteilt. Über die erbrachten Leistungen sind Aufzeichnungen zu führen. ),

1.3.
auch Leistungen bei der Erarbeitung neuer Lehrstoffe, im Zusammenhang 

mit  der Fähigkeit des Erfassens und Verstehens von Sachverhalten 

und der Fähigkeit Erarbeitetes richtig einzuordnen
und 



anzuwenden.
1.4.
Wesentlich sind auch die Leistungen im Zusammenhang mit der



Sicherung des Unterrichtsertrages, wie z.B. Führung einer 


Arbeitsmappe und Aufzeichnungen, auch selbstständiger Art, im 


Rahmen des Unterrichtsgeschehens, oder das Sammeln von Material 

zur Aufgabenstellung, wie Zeitungsausschnitte, Prospekte u.ä., auch 

Naturmaterial u.ä. für Objektstudium oder Sachzeichnen, etc.

1.5.
Wesentlich ist auch, wie weit sich der Schüler mit den der 






Aufgabenstellung zugrunde gelegten Zielsetzungen 



auseinandersetzt, bemüht ist sie zu erfüllen und auch eigenständig 

nach Lösungen sucht.

2.
MÜNDLICHE  LEISTUNGSFESTSTELLUNGEN

2.1.
Mündliche Prüfungen sind unzulässig in Bildnerischer Erziehung 


und Werkerziehung in der Unterstufe der AHS, 



der Volksschule und der Hauptschule.



( Ausgenommen Schulen unter besonderer Berücksichtigung der 


musischen Ausbildung, soweit Bildnerische Erziehung 



schwerpunktbildend ist. )

2.2.
Mündliche Übungen wie Wiederholungen, Referate,Redeübungen und 


dergleichen sind erlaubt.


Wiederholungen, Feststellung der vollzogenen Arbeitsschritte, 



" Standortbestimmungen " sind als eine 





Beurteilungsgrundlage zu empfehlen.



Zusammenfassungen und Referate lassen Rückschlüsse auf die 

Befähigung des Schülers zu, selbst- und eigenständig 


zu arbeiten und auf die Befähigung zur Erfassung und 



Anwendung des Lehrstoffes zu.

3.
SCHRIFTLICHE  LEISTUNGSFESTSTELLUNG

3.1.
Schularbeiten sind nicht zulässig in Bildnerischer Erziehung 



und Werkerziehung ( ausgenommen AHS unter besonderer 


Berücksichtigung der musischen Ausbildung 



mit Schwerpunkt Bildnerischer Erziehung ).

3.2.
Schriftliche Überprüfungen wie informelle bzw standartisierte Tests 



sind in Bildnerischer Erziehung ( Unterstufe ) nicht zulässig 



( auch nicht in der 5. Klasse AHS, wohl aber mündliche Prüfungen ).



Tests können ab der 6. Klasse AHS gegeben werden.

4.
PRAKTISCHE  LEISTUNGSFESTSTELLUNG

Praktische Prüfungen sollen nur dann durchgeführt werden, wenn die Feststellung der Mitarbeit für eine sichere Beurteilung nicht ausreicht.

Wie bereits erwähnt, entfällt nunmehr die verpflichtende Prüfung bei 

drohendem Nichtgenügend. 

Allerdings bleibt das Recht des Schülers, eine Prüfung zu verlangen, aufrecht.

Praktische Arbeiten können nur jeweils zu Beginn des nächsten Schuljahres den Schülern zurückgegeben werden. Sie haben grundsätzlich an der Schule zu verbleiben. Ausnahmen können nur nach Rücksprache mit dem Fachinspektorat für Bildnerische Erziehung und Werkerziehung gewährt werden.

5.
ÄUSSERE FORM

Die " Äußere Form " der Arbeiten bleibt weiter ein Kriterium der Beurteilung, soweit für die Durchführung der gestellten Aufgabe ein hohes Maß an Genauigkeit und Sauberkeit erforderlich ist, insbesondere in den Lehrstoffbereichen 

 Gebundenes Zeichnen, Schrift, etc.

6. 
MANGELNDE  ANLAGEN

Mangelnde Anlagen, die sogenannte " Begabung " darf kein Kriterium der Leistungsfeststellung sein, das gilt nicht für Schularten, wo Bildnerische Erziehung oder Werkerziehung Schwerpunkt sind. ( Zum Beispiel ORG mit Bildnerischen Gestalten und Werkerziehung.)

7.       Sicherung des Unterrichtsertrages und Rückmeldungen;     

     (Leistungsbeurteilung – Lehrplan)

Für die Sicherstellung des Unterrichtsertrages sind im Unterricht ausreichende und gezielte Wiederholungen und Übungen vorzusehen, sodass im Regelfall eine außerschulische Lernunterstützung nicht nötig ist. Zur Festigung des Gelernten ist beizutragen, indem Zusammenhänge zwischen neu Gelerntem und bereits Bekanntem hergestellt werden und indem – soweit möglich – Neues in bekannte Systeme und Strukturen eingeordnet wird. 

Hausübungen sollen durch besondere Intentionen, wie zB Sammeln von Materialien und Informationen, Erkundungen, zusätzliche Übung und Festigung die Unterrichtsarbeit ergänzen. Dabei ist auf die Belastbarkeit der Schülerinnen und Schüler zu achten (siehe auch § 17 Abs. 2 des Schulunterrichtsgesetzes). 

Eine detaillierte Rückmeldung über die erreichte Leistung ist wichtig und soll auch bei der Leistungsbeurteilung im Vordergrund stehen. Klar definierte und bekannt gemachte Bewertungskriterien sollen Anleitung zur Selbsteinschätzung sein und Motivation, Ausdauer und Selbstvertrauen der Schülerinnen und Schüler positiv beeinflussen. 

Für die Bestimmung des Wesentlichen für die Leistungsbeurteilung sind bei den Lehrstoffangaben jedes Faches auch die jeweiligen Beiträge zu den Bildungsbereichen zur Aufgabe der Schule und zu den Leitvorstellungen zu beachten.

Im Rahmen der Bestimmungen über die Leistungsbeurteilung (Leistungsbeurteilungs​verordnung) sind auch Methodenkompetenz und Teamkompetenz in die Leistungsbeurteilung so weit einzubeziehen, wie sie für den Unterrichtserfolg im jeweiligen Unterrichtsgegenstand relevant sind. 

Die Schülerinnen und Schüler sind in die Planung und Gestaltung, Kontrolle und Analyse ihrer Arbeitsprozesse und Arbeitsergebnisse in zunehmendem Maße aktiv einzubeziehen, damit sie schrittweise Verantwortung für die Entwicklung ihrer eigenen Kompetenzen übernehmen können.




Fachinspektor für Bildnerische Erziehung.


Technisches Werken, Textiles Werken,


Bildnerisches Gestalten und Werkerziehung





A 3109 St. Pölten, Rennbahnstrasse 29


Tel.: 02742 / 280 / 4520


Tel.: 0676 / 54 21 132


Fax: 02742 / 280 / 1111





e-mail: � HYPERLINK mailto:manfred.friedrich@lsr-noe.gv.at ��manfred.friedrich@lsr-noe.gv.at�


e-mail: � HYPERLINK mailto:manfred.friedrich@newsclub.at ��manfred.friedrich@newsclub.at�


priv.Tel.u.Fax: 01 / 97 97 665
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